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FODERUNG DER BERUFLICHEN
EINGLIEDERUNG

BERUFSLEBEN

VON BEHINDERTEN MENSCHEN

Von Dr. Riccardo Bonfranchi

In vielen Landern Europas ist man im Laufe dieses Jahrhun-

derts dazu iibergegangen, die Eingliederung von behinderten Menschen in

die Arbeitswelt durch sogenannte Quotenregelungen férdern zu wollen.

Dies scheint darauf hinzudeuten, dass die berufliche Integration nicht funk-

tioniert und man ihr mit Hilfe von gesetzlichen Massnahmen nachhelfen

muss.

In Deutschland hat man damit zum
ersten Mal nach dem Ersten Weltkrieg
angefangen, weil viele Kriegsversehrte
nur so wieder in den Arbeitsprozess
integriert werden konnten.  Andere
Lander sind diesem Beispiel gefolgt.
Betriebe von einer bestimmten Grosse
an miussen demnach eine bestimmte
Anzahl behinderter Menschen einstel-
len oder eine Ausgleichsabgabe bezah-
len. Heute kennt man Quotenregelun-
gen in Belgien, Frankreich, Griechen-
land, Grossbritannien, Irland, Italien (15
Prozent), Luxemburg, Osterreich, Portu-
gal, Spanien. Die Quoten bewegen sich
in der Regel zwischen zwei und sechs
Prozent. Betrachten wir im folgenden
das heutige Modell in der BRD.

Das Schwerbehindertengesetz
in der BRD

«Arbeitslosigkeit trifft Schwerbehinder-
te zu allen Zeiten besonders hart» (9).
So beginnt das Vorwort zum Kommen-
tar des Schwerbehindertengesetzes der
BRD. Von dieser Tatsache ausgehend
hat man in der BRD dieses Gesetz
geschaffen, um Behinderten in der
Arbeitswelt mehr Chancen in Beruf und
Arbeit zu sichern. Das Schwerbehinder-
tengesetz soll aber auch Schutz bieten
gegen eine verscharfte Rationalisie-
rung, personelle Diskriminierung und
Aussonderung von Menschen mit einer
Behinderung in Betrieben und Verwal-
tungen. Das Gesetz definiert den zu
schiitzenden Personenkreis im § 1 fol-
gendermassen:

«Schwerbehinderte im Sinne des
Gesetzes sind Personen mit einem Grad
der Behinderung von wenigstens 50,
sofern sie ihren Wohnsitz, ihren
gewohnlichen Aufenthalt oder ihre
Beschaftigung auf einem Arbeitsplatz
im Sinne des § 7 Abs. 1 rechtmassig im
Geltungsbereich dieses Gesetzes ha-
ben» (21).

Weitere Voraussetzungen enthalt
das Gesetz nicht. Auf die Staatsan-
gehorigkeit des Behinderten kommt es
also nicht an. Das Gesetz regelt auch
die Definition von Behinderungen bzw.
die Feststellbarkeit des Grades einer
Behinderung. Darauf mochte ich an
dieser Stelle aber nicht weiter eintreten.

Im zweiten Abschnitt geht es um die
Beschaftigungspflicht der Arbeitgeber.
§ 5 lautet demnach: «Private Arbeitge-
ber und Arbeitgeber der 6ffentlichen
Hand, die Uber mindestens 16 Arbeits-
platze im Sinne des § 7 Abs. 1 verfu-
gen, haben auf wenigstens 6 vom Hun-
dert der Arbeitsplatze Schwerbehinder-
te zu beschéftigen» (36).

Ausbildungsplatze durfen  hierbei
nicht mitgezahlt werden. Die Quote der
mit Schwerbehinderten besetzten Plat-
ze betrug im Oktober 1988: 4,9 Pro-
zent. Dabei zeigt sich, dass offentliche
Arbeitgeber (Amter usw.) weit eher der
Pflicht von sechs Prozent nachkommen
als private. Die Quote der Einstellung
Schwerbehinderter ist bei privaten Ar-
beitgebern mit weniger als 100 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern am ge-
ringsten.

Die Nichterfillung der Beschafti-
gungspflicht verpflichtet den Arbeitge-
ber zur Zahlung einer Ausgleichsabga-
be. Arbeitgeber, die dem nicht nach-
kommen, begehen eine Ordnungswid-
rigkeit.

Im § 6 des Gesetzes werden beson-
dere Gruppen Schwerbehinderter her-
vorgehoben. Hier wird darauf verwie-
sen, dass «Hirnverletzte, Blinde, Quer-
schnittgeldhmte sowie geistig und see-
lisch Behinderte» (41) einer besonderen
BemUihung von seiten der Arbeitgeber
erhalten sollen. Dies gilt auch fur
Schwerbehinderte, die das 50. Lebens-
jahr vollendet haben. Im § 11 wird
naheres zur Ausgleichsabgabe gesagt.
«Die Ausgleichsabgabe betragt je
Monat und unbesetzten Pflichtplatz

%

200 DM. Ist ein Arbeitgeber mehr als
drei Monate im Ruckstand, erlasst die
Hauptfursorgestelle  einen  Feststel-
lungsbescheid tber die rickstandigen
Betrdge und betreibt die Einziehung»
(48).

Was geschieht nun mit diesem
Geld? Absatz 3 dieses Paragraphen gibt
dartiber Auskunft: «Die Ausgleichsab-
gabe darf nur fur Zwecke der Arbeits-
und Berufsférderung Schwerbehinder-
ter sowie fir Leistungen zur begleiten-
den Hilfe im Arbeits- und Berufsleben
verwendet werden...» (49). Dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund ist die Hohe
der Abgabe zu niedrig. Im Jahre 1990
wurden in der BRD 452,8 Millionen DM
als Ausgleichsabgabe bezahlt. Im glei-
chen Jahr wurden in folgender Hohe
Leistungen aus diesem Fond an
Schwerbehinderte gewahrt:

— Technische Arbeitshilfen 7,7 Millio-
nen

— Hilfen zum Erreichen des Arbeits-
platzes 5,3 Millionen

— Hilfen zur wirtschaftlichen Selbstan-
digkeit 2,8 Millionen

— Hilfen zur Beschaffung und Erhal-
tung einer behinderungsgerechten

Wohnung 17,7 Millionen usw (53).

Im § 15 des Gesetzes wird der Kin-
digungsschutz geregelt. Es heisst da:
«Die Kundigung des Arbeitsverhaltnis-
ses eines Schwerbehinderten durch den
Arbeitgeber bedarf der vorherigen
Zustimmung der Hauptfursorgestelle»
(69). Somit wird klargestellt, dass
Schwerbehinderte einen besonderen
Kindigungsschutz haben. An der Kin-
digung wirken im Betrieb aber auch der
Betriebsrat und die Schwerbehinderten-
vertretung (= Vertrauensmann/-frau der
Schwerbehinderten) mit. Diese Position
der Schwerbehindertenvertretung er-
scheint mir ausserst interessant. Im § 24
wird naheres erldutert: In Betrieben und
Dienststellen, in denen wenigstens flnf
Schwerbehinderte nicht nur vortberge-
hend beschaftigt sind, werden ein/eine
Vertrauensmann/-frau durch die Schwer-
behinderten gewahlt. lhre Amtszeit
betragt vier Jahre. Welche Aufgaben
hat diese Vertretung wahrzunehmen?
§ 25: Die Schwerbehindertenvertretung
hat die Eingliederung Schwerbehinder-
ter in den Betrieb oder die Dienststelle
zu fordern, die Interessen der Schwer-
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soll Inhaber/innen von Fulhrungspositionen mit direkt unterstellten Mitarbei-
terinnen und selbstandiger Verantwortung fur einen Fuhrungsbereich
(Stellenleitung, Heimleitung, Koordination, Bereichsleitung) in der Ausltbung ih-
rer Funktion férdern und unterstitzen.

Die Teilnehmer/innen reflektieren ihren FUhrungsalltag, eignen sich analytische,
fihrungstechnische und strategische Fahigkeiten an und lernen, ihren Fuh-
rungsbereich bewusster zu gestalten.
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ting, Organisations- und Managementlehre, Personalfuhrung, Organisations-
entwicklung, Oeffentlichkeitsarbeit, Uberbetriebliche Zusammenarbeit und Ver-
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Der Kurs ist berufsbegleitend und findet 14taglich an jeweils 1'/, Tagen statt.
Dazu kommen 4tagige Intensivseminare. Der Studiengang umfasst 500 Lektio-
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Das Kursgeld betragt CHF 12'000.- einschliesslich Supervision/Projektberatung.

Dr. Ernst Koenig, Wirtschafts- und Sozialwissenschafter
Heinz Mandlehr, Organisationspsychologe

4. November 1997
Anmeldeschluss ist der 4. April 1997.
20. Januar, 1. Februar 1997

Wir empfehlen die Teilnahme an einer Orientierungsveranstaltung. Entspre-
chende Anmeldeformulare kdnnen beim Kurssekretariat bezogen werden.
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behinderten in dem Betrieb oder der
Dienststelle zu vertreten und ihnen
beratend und helfend zur Seite zu ste-
hen.

Die Schwerbehindertenvertretung ist
vom Arbeitgeber in allen Angelegenhei-
ten, die einen einzelnen Schwerbehin-
derten oder die Schwerbehinderten als
Gruppe beritihren, rechtzeitig und
umfassend zu unterrichten und vor
einer Entscheidung zu horen... (vgl. 97).
Diese Berater- und Helferfunktion
beginnt schon bei der Bewerbung und
Einstellung und endet mit dem Aus-
scheiden aus dem Betrieb. Vertrauens-
leute Uben ihre Funktion ehrenamtlich
aus. Sie sind weisungsungebunden und
kénnen ohne Probleme wahrend der
Arbeitszeit ihrem Amt nachgehen.

Im § 55 wird Uber die Moglichkeit
Auskunft gegeben, dass durch die Ver-
gabe von Auftragen an Werkstatten fur
Behinderte die Ausgleichsabgabe ver-
rechnet werden kann: Arbeitgeber, die
durch die Vergabe von Auftrdgen an
Werkstatten ~ fur  Behinderte  zur
Beschaftigung Behinderter beitragen,
kénnen 30 vom Hundert des Rech-
nungsbetrages solcher Auftrage auf die
zu zahlende Ausgleichsabgabe anrech-
nen (vgl. 186).

In der Deutschen Behindertenzeit-
schrift «Die StUtze» (2/93, 18) wird
berichtet, dass die Bundesregierung
1993 verstarkt Schwerbehinderte im
offentlichen Dienst beschaftigen will.
Auf Vorschlag von Bundesminister Nor-
bert Blim hat das Kabinett eine Reihe
von Massnahmen beschlossen, die
sicherstellen sollen, dass der Bund im
Jahre 1993 die Pflichtquote von sechs
Prozent beschaftigter Schwerbehinder-
ter wieder voll erfillt.

Auch fiir die Schweiz sinnvoll?

Soweit die Grundzlige des deutschen
Schwerbehindertengesetzes. Es ergibt
sich die Frage, ob so ein Modell — oder
Teile davon — auch fir die Schweiz sinn-
voll sein kénnte. Vieles was mit der Ein-
gliederung Behinderter in die Arbeits-
welt zu tun hat, wird bei uns durch die
IV und die sie reprdsentierenden IV-
Regionalstellen abgedeckt. Was wir
nicht kennen und fir unser mehrheit-
lich durch ein liberal-freisinnig geprag-
tes Wirtschaftsleben fremdartig ware,
ist der Zwang zur Einstellung von
Behinderten. Es ist zu vermuten, dass
die Schweizer Wirtschaft so eine Forde-
rung kategorisch ablehnen wiirde. Ich
bin aber der Meinung, dass auch bei
uns die Frage nach einer sechsprozenti-
gen Einstellung von Behinderten in die
Berufs- und Arbeitswelt zumindest ein-
mal diskutiert und gepruft werden soll-
te. Denn die Eingliederung Behinderter
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in das Berufs- und Arbeitsleben erfolgt
auch heute noch bei uns nicht in dem
Masse, wie dies erforderlich ware.
Behinderte werden nach wie vor in den
Betrieben und Amtern vielfach benach-
teiligt und in Zeiten wirtschaftlicher
Rezession wird dies nicht weniger wer-
den. Kénnte hier eine Verpflichtung zur
Einstellung Behinderter die Losung sein,
um eine verbesserte Situation, sprich
Integration Behinderter am Arbeitsplatz
zu erreichen. Der Kanton Wallis kennt
als einziger Kanton der Schweiz seit
1991 ein gemildertes Quotensystem.
Im Rahmen des Integrationsgesetzes
wurde bestimmt, dass ein Prozent der
Arbeitsplatze, welche die 6ffentliche
Hand anbietet, gemass § 16 als teilge-
schiitzte Arbeitsplatze mit behinderten
Personen besetzt werden sollen.

Die Situation in Nordeuropa

Es fallt auf, dass vor allem in Nordeuro-
pa das Quotensystem keine Anhanger
gefunden hat. Hier herrscht die Mei-
nung vor, dass Quoten eine ausgren-
zende Wirkung haben und gegen das
Normalisierungsprinzip verstossen. Quo-
ten sind diskriminierend und l6sen das
Problem der Separation nicht. Bevor-
zugt wird ein System von Mentoren.
Nach diesem System wird ein behinder-
ter Mensch entweder durch einen Aus-
senstehenden in seiner taglichen Arbeit
begleitet und unterstttzt. Es ist aber
auch denkbar, dass ein Mitarbeiter
innerhalb der Firma die Aufgabe erhalt,
diesen behinderten Kollegen speziell zu
betreuen und — bei gleichem Lohn —
von Teilen seiner eigentlichen Arbeit

Heilpddagogik
Nachdiplomstudium

Neues Schweizer Nachdiplomstudium

HEILPADAGOGISCHE INSTITUTIONEN
LEITEN UND ENTWICKELN

Am Heilpadagogischen Seminar Zurich konnten 11 Absolventen und
Absolventinnen des Nachdiplomstudiums «Leiten und Entwickeln von
heilpddagogischen Institutionen» ein staatlich anerkanntes Leistungsdi-
plom entgegennehmen.

Das Nachdiplomstudium «Leitung von heilpadagogischen Institutionen» dauert
zwei Jahre und ist aus einem Bedurfnis heraus entstanden, wie Thomas Hag-
mann, Rektor des heilpddagogischen Seminars Zirich, in einem Interwiev mit
dem «Zuriberg» bemerkte. Er stellte im Gesprach fest, dass heilpadagogische
Institutionen in der Schweiz aufgrund ihrer speziellen Aufgaben und der unter-
schiedlichen privaten, kommunalen und kantonalen Trdgerschaft in der Regel
einen hoheren Grad an Autonomie und innerer Vernetzung aufweisen, als dies in
der Volksschule der Fall ist. Die erfolgreiche Bearbeitung der Steuerungs- und
Integrationsprobleme beeinflusst die Qualitat der heilpadagogischen Arbeit im
weitesten Sinne. Hagmann: «Leiter und Leiterinnen solcher Institutionen sind bis-
her Praktikerinnen und Praktiker gewesen, die meist keine spezifische Leitungs-
ausbildung erhalten hatten.» Das Nachdiplomstudium, mit seiner berufsbeglei-
tenden Ausbildung, beinhaltet nun das «Leiten als Managementaufgabe» sowie
«Organisationsentwicklung» und «Projektarbeit».

Die erste offizielle Ausbildung begann zwar erst im Januar 1996 und dauert bis
November 1997. Doch bereits im Jahr 1994/95 starteten 20 Personen mit einem
Pilotprojekt, das damals noch als Fortbildung ausgeschrieben war. Nachtraglich
wurde diesen Studentinnen und Studenten nun die Gelegenheit geboten, ein
Diplom zu erwerben. 11 von ihnen haben diese Gelegenheit benutzt. Die erfor-
derlichen Unterrichtsstunden zum Nachdiplomstudium (mindestens 400) sind
aufgeteilt in Seminare, Supervision, Projektbegleitung und -arbeit in der eigenen
Institution. Das Studium richtet sich an Fachkrafte, die bereits eine heilpadagogi-
sche Institution leiten oder die daran interessiert sind, einzelne Entwicklungs- und
Leitungsaufgaben innerhalb ihrer Institution zu Ubernehmen. Als Beispiele fiir
heilpadagogische Instituionen nannte Hagmann Heilpadagogische Friherzie-
hungsdienste und Tagesschulen, Sonderschulen, Schulheime, Ambulatorien, The-
rapie- und Beratungsstellen, Wohnheime und Werkstatten, schulpsychologische
Dienste, Inspektorate oder spezielle Einrichtungen der Behindertenhilfe. Fir den
Anfang haben sich 60 Interessenten und Interessentinnen aus der ganzen
Deutschschweiz fur den Lehrgang gemeldet, die Aufnahmekapazitat betragt 20
Personen.




befreit wird. Dieses Modell ist meines
Wissens zuerst in den USA angewendet
worden. Es verlangt aber, so sympa-
thisch es auf den ersten Blich erscheint,
eine Gesellschaft, in der die Integration
behinderter Menschen eine Selbstver-
standlichkeit (geworden) ist. Ob dies in
der Schweiz der Fall ist, wage ich zu
bezweifeln. Wohl auch aus diesem
Grund ist 1995 eine Arbeitsgruppe der
Pro Mente Sana mit einem neuen Vor-
schlag an die Offentlichkeit getreten.
Schauen wir abschliessend ihren Ent-
wurf naher an.

Das Bonus-Malus-Konzept von
Pro Mente Sana

Bei den folgenden Ausfiihrungen bezie-
he ich mich auf eine unveroffentlichte
Diplom-Arbeit von D. Héfliger (1996).
Die Arbeitsgruppe der Pro Mente
Sana begrtindet den Invaliditatsgrad
von 40 Prozent, der einen Anspruch auf
das Bonus-Malus-System  beinhaltet
damit, dass diese Menschen bereits
Bezliger einer Viertelsrente der IV sind.
Das bedeutet, dass der Invaliditatsgrad
bereits festgestellt worden ist und des-
halb auf ein neues Abklarungsverfahren
verzichtet werden kann. Der Kreis der
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System gefordert werden kann, ist sehr
differenziert festgehalten und ich
mochte deshalb hier im Detail nicht
naher darauf eingehen.

Grundprinzip dieses Systemes ist es,
dass Betriebe, die mehr als den vorge-
schriebenen Anteil an Behinderten ein-
stellen, belohnt (Bonus) werden sollen
und Unternehmen, die die Quote nicht
erfillen, eine Ersatzabgabe (Malus) lei-
sten miussen. Als Quote werden sechs
Prozent vorgeschlagen. Betriebe, die
weniger als acht Mitarbeiter haben, sol-
len von der Quote entbunden werden.
Aber auch sie kénnen vom Bonus profi-
tieren, wenn sie eine behinderten Per-
son einstellen. Der Malus betragt pro
Monat/pro Behindertenarbeitsplatz, der
nicht besetzt ist: Fr. 500.—. Mit diesem
Fonds werden die Bonus ausbezahlt. Bis
jetzt ist mir nicht bekannt, ob die Wirt-
schaft oder Politiker diesen Vorschlag
aufgenommen haben oder in Beratun-
gen eingestiegen sind.

Es wird meines Erachtens eine Frage
der zukinftigen, qualitativen Entwick-
lung unserer Gesellschaft sein, wie sie
dieses Problem in Zeiten zunehmender
Arbeitslosigkeit zu I6sen vermag bzw.
ob sie die ethische Pflicht der Solidaritat
gegenliber Menschen mit einer Behin-
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Personen, der durch das Bonus-Malus-

derung einzuldsen vermag? 1990

ZUM GEDENKEN AN EMIL STEBLER-JENNY

Mit Emil Stebler-Jenny ist
am 24. September 1996 in
Thal SG ein Mann zu
Grabe getragen worden,
der sein ganzes Leben in
den Dienst der Diakonie
gestellt hat und der fir die
Schaffung der evangeli-
schen Pflegeheime in der
Stadt St. Gallen wegwei-
send tatig war.

Im Januar 1957 hatte
Emil Stebler als ausgebil-
deter Krankenpfleger mit seiner Frau Jochebed (Kranken-
schwester) die Leitung der Pflegestation am Tigerberg tber-
nommen. Bereits ein Jahr spdter musste er sich mit dem
Neuhau eines Pflegeheimes gegentiber der Heiligkreuz-Kir-
che befassen. Auf Grund seiner Erfahrungen im Diakonis-
senhaus konnte Emil Stebler wegleitende Vorschlage fir
einen optimalen Betriebsablauf machen. So entstand der
erste Neubau unseres Kantons — ein vielbeachteter Prototyp.

Zehn Jahre spater wurde in St. Gallen-Bruggen ein weit-
aus grosseres Pflegeheim erstellt. Hier kamen dem Architek-
ten die von Emil Stebler im ersten bescheidenen Neubau
gemachten Erfahrungen sehr zugute. Bei allen baulichen
Uberlegungen stand fur Emil Stebler stets der leidende
Mensch im Mittelpunkt.

Er leitete 33 Jahre bis zu seiner Pensionierung das evan-
gelische Pflegeheim Heiligkreuz — tatkraftig unterstiitzt von
seiner lieben Frau. Nebst der grossen Arbeit mit personli-
chem Engagement haben die beiden noch vier Kinder liebe-
voll grossgezogen und zusammen mit dem Heim eine Fami-
lie gebildet.

Emil Stebler hat aber nicht nur flr eine gute Fiihrung im
Heim gesorgt, er hat seine Erfahrungen auch in verschiede-
nen Heimkommissionen zur Verfligung gestellt.

19 Jahre war Emil Stebler tatig im Kantonalvorstand St.
Gallen, 20 Jahre in der Altersheim-Kommission des VSA.
Ebenfalls 20 Jahre wirkte er mit im Vorstand der Inneren
Mission. Ein rechtes Paket Engagiertsein zum Wohle der
Heime und Institutionen.

Die grosste Freude fur ihn war der Verein Gemeindehilfe
Israel, dem er als Grindungsmitglied 14 Jahre, bis zu seinem
Tode, als Prasident vorstand.

Eine unheilbare Krankheit hat seinem pulsierenden
Leben ein jahes Ende gesetzt. Durch seine Kontaktfreudig-
keit hat er viele liebe Freundschaften gewonnen und sehr
gepflegt. So schmerzlich Emils Krankheits- und Leidenszeit
auch war, sie brachte auch viel Segen. Héhen und Tief-
punkte blieben ihm auch in seinem Leben nicht erspart,
aber er wusste sich getragen von der Gnade Gottes, die
uns in der Erlésung Jesu Christi geschenkt wurde. In seine
Hand gab er sein Leben zuriick. Wir haben einen lieben
Freund verloren. H. M.




	Föderung [i.e. Förderung] der beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen

